
Freiburger Leichtathletikverband

Ergänzung des Reglements für die Verleihung des Freiburger Meister Titels bei
den Aktiven für die Volksläufe (Crossläufe)

Athleten = Frauen und Männer

1.  Kategorie  U16,  U18,  U20 Schweizer  oder  ausländische  Athleten  müssen  den  Wohnsitz  im
Kanton Freiburg haben oder über eine Freiburger Lizenz verfügen.

2. Kategorie Aktive Kurz- und Langcross Schweizer Athleten müssen den Wohnsitz im Kanton 
Freiburg haben oder über eine Freiburger Lizenz verfügen.

3. Kategorie Aktive Kurz- und Langcross Ausländische Athleten müssen über die 
Niederlassungsbewilligung C verfügen.
 

Präzisierung:

Alle Athleten, die im Kanton Freiburg wohnen und eine Lizenz in einem anderen Kanton haben,
sind nicht titelberechtigt.

Fribourg, 25. Februar 2023

Verantwortlicher Reglemente und Meisterschaften
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